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13. Richtlinien des Landes Burgenland für die Förderung der persönlichen Assistenz 

Präambel 

Auf Grundlage des § 29a Burgenländisches Sozialhilfegesetz 2000, LGBl. Nr. 5/2000, in der geltenden Fas-
sung, kann das Land Burgenland als Träger von Privatrechten persönliche Assistenz finanziell unterstützen. 
Persönliche Assistenz kann dem Menschen mit Behinderungen für jene Tätigkeiten in seiner Freizeit gewährt 
werden, die er aufgrund seiner Behinderung nicht selbst oder nicht ohne Hilfe ausführen kann. Die persönliche 
Assistenz soll den Menschen mit Behinderungen bei der Gestaltung seiner Freizeit unterstützen und ihm ein 
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Freizeitleben ermöglichen. 

§ 1 

Fördergeber und Förderempfänger 

(1) Fördergeber ist das Land Burgenland. 

(2) Förderwerber oder -empfänger ist der Mensch mit Behinderungen. 

§ 2 

Förderzweck 

Die persönliche Assistenz soll dem Menschen mit Behinderungen die Teilhabe an Freizeitaktivitäten und am 
gesellschaftlichen Leben erleichtern. Die persönliche Assistenz dient insbesondere der Begleitung des Men-
schen mit Behinderungen bei Veranstaltungen (zB Theater, Kino, Konzerte), bei sportlichen Aktivitäten (zB 
schwimmen, Rad fahren), bei Besuchen von Angehörigen oder Freunden, beim Empfang von Gästen, bei eh-
renamtlichen Tätigkeiten, bei freizeitbedingten Erledigungen, auf Urlaubsreisen, beim Einkaufen, zu Arztbesu-
chen oder Therapiebehandlungen, bei Behördenwegen und bei der Besorgung, Wartung und Reinigung von 
Hilfsmitteln. Die Förderung besteht in der Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der persönlichen Assis-
tenz. 
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§ 3 

Fördervoraussetzungen und Grundsätze 

(1) Die Förderung kann Personen ab der Vollendung des 14. Lebensjahres bis höchstens zur Vollendung des 
65. Lebensjahres mit zumindest Pflegestufe 3 gewährt werden.  

(2) Die Förderung kann nur für die Freizeit gewährt werden, nicht jedoch für Ausbildung und Arbeit. Zu be-
achten ist die Richtlinie Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz. Die aufgrund dieser Richtlinie geförderten Leistungen können 
nicht vom Land Burgenland gefördert werden. Das gilt insbesondere für Tätigkeiten gemäß § 8 der Richt-
linie. Das sind 

1. die Begleitung am Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle oder Ausbildungsort einschließlich not-
wendiger Wege im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung, 

2. die Begleitung bei dienstlichen Verpflichtungen außerhalb des Arbeitsplatzes (zB Besuch von Veran-
staltungen, Dienstreisen), 

3. die Begleitung und Unterstützung zur Erlangung oder Erfüllung von Aufträgen im Rahmen der selbst-
ständigen Tätigkeit, 

4. Unterstützungstätigkeiten manueller Art bei der Verrichtung der beruflichen Tätigkeit oder während 
der Ausbildungszeit (zB Ablage von Unterlagen, Kopiertätigkeit), 

5. Assistenz bei der Körperpflege während der Dienst- oder Ausbildungszeit oder 

6. sonstige behinderungsbedingt erforderliche Assistenzleistungen während der Dienst- oder Ausbil-
dungszeit (zB Hilfe beim Ein- und Aussteigen aus dem oder in das Kraftfahrzeug, An-und Ausziehen der 
Jacke, Hilfe beim Mittagessen). 

(5) Kann die behinderungsbedingte Einschränkung durch technische oder technologische Hilfe kompensiert 
werden, kann keine persönliche Assistenz gewährt werden. Abweichend davon kann persönliche Assis-
tenz gewährt werden, wenn die Nutzung der technischen oder technologischen Hilfe unzumutbar ist 
oder besondere Umstände des Einzelfalls eine persönliche Assistenz notwendig machen. 

(6) Persönliche Assistenz kann nicht gewährt werden, wenn die Förderwerberin oder der Förderwerber in 
einer stationären Einrichtung untergebracht ist, in einer betreuten Wohneinrichtung lebt, eine 24-Stun-
den-Betreuung hat oder sonstige gleichartige oder ähnliche Leistungen bezieht. 

(7) Allfällige Sach-, Reise- oder Aufenthaltskosten können nicht gefördert werden. 

(8) Die persönliche Assistenz muss keine fachspezifische Ausbildung absolviert haben. 

(9) Die persönliche Assistenz ist kein Ersatz für eine Reinigungskraft. 

§ 4 

Leistungserbringer 

(1) Leistungserbringer können juristische oder natürliche Personen sein.  

(2) Angehörige der Förderwerberin oder des Förderwerbers gemäß § 36a Allgemeines Verwaltungsverfah-
rensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 58/2018, können nicht 
persönliche Assistentinnen oder persönliche Assistenten sein.  
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§ 5 

Förderausmaß 

(1) Die Förderung kann nur für das sachlich notwenige Ausmaß im konkreten Fall gewährt werden, höchs-
tens jedoch im Ausmaß von 1.920 Stunden je Jahr. Das entspricht 160 Stunden je Monat, die jedoch nach 
Bedarf unterschiedlich auf das Jahr aufgeteilt werden können. Durchrechnungszeitraum ist ein Jahr. 

(2) Das sachlich notwendige Ausmaß hängt neben dem persönlichen Bedarf (Art und Ausmaß der Behinde-
rung, Pflegestufe etc.) insbesondere vom Ausmaß der Freizeit ab, die die Förderwerberin oder der Förd-
erwerber hat.  

(3) Das Ausmaß der Förderung ist abhängig von Vorliegen und Ausmaß einer beruflichen Tätigkeit der För-
derwerberin oder des Förderwerbers. Gewährt werden können 

1. bis zu 160 Stunden je Monat, wenn die Förderwerberin oder der Förderwerber keiner beruflichen Tä-
tigkeit nachgeht; 

2. bis zu 120 Stunden je Monat, wenn die Förderwerberin oder der Förderwerber einer Teilzeitbeschäfti-
gung (50 %) nachgeht; 

3. bis zu 80 Stunden je Monat, wenn die Förderwerberin oder der Förderwerber einer Ganztagsbeschäf-
tigung nachgeht. 

(4) Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden bei einer Unterbringung der Förderwerberin oder des Förderwerbers 
in einer teilstationären Einrichtung oder einer laufenden Ausbildung der Förderwerberin oder des Förd-
erwerbers. 

(5) Je nach konkretem Förderausmaß können folgende Förderbeträge gewährt werden: 

1. bei bis zu 20 Stunden je Monat: bis zu 28 Euro je Stunde, 

2. bei bis zu 150 Stunden je Monat: bis zu 26 Euro je Stunde, 

3. bei mehr als 150 Stunden je Monat: bis zu 25 Euro je Stunde. 

§ 6 

Förderantrag 

(1) Die Förderung kann nur auf Antrag der Förderwerberin oder des Förderwerbers gewährt werden. 

(2) Das Formblatt „Antrag auf Förderung der persönlichen Assistenz“ (Anlage A) ist integrierender Bestand-
teil dieser Richtlinien und ist für Förderanträge zu verwenden. Es ist vollständig auszufüllen und zu un-
terfertigen. Der Antrag ist bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. 

(3) Dem Antrag sind folgende Unterlagen in Kopie anzuschließen: 

1. amtlicher Lichtbildausweis, 

2. Staatsbürgerschaftsnachweis, 

3. Pflegegeldbescheid, 

4. gegebenenfalls Bestätigung der Arbeitgeberin/ des Arbeitgebers über das Arbeitsverhältnis und das 
Stundenausmaß der Beschäftigung,  

5. gegebenenfalls Bestätigung der Ausbildungsstätte über das Ausbildungsverhältnis und das Stunden-
ausmaß des Ausbildungsverhältnisses,  
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6. gegebenenfalls Bestätigung der teilstationären Einrichtung über den Aufenthalt und das Stundenaus-
maß des Aufenthalts, 

7. gegebenenfalls Bestätigung über die vom Sozialministeriumservice bewilligten Stunden für „Persönli-
che Assistenz am Arbeitsplatz (PAA)“, 

8. gegebenenfalls ärztliche und psychologische Befunde, 

9. gegebenenfalls Nachweis über den rechtmäßigen Aufenthalt. 

Falls bei anderen Kostenträgern Förderungen für gleichartige oder ähnliche Leistungen beantragt wurden 
oder werden, ist dies bekannt zu geben (zB Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, 24-Stunden-Betreuung, Leis-
tungen durch Versicherungsträger) und im Falle einer zugesprochenen Förderung gegenüber der Bezirksver-
waltungsbehörde zu belegen. 

§ 7 

Selbsteinschätzung des Bedarfs an persönlicher Assistenz 

(1) Die Förderwerberin oder der Förderwerber hat im Antrag detailliert anzugeben, für welche Tätigkeiten 
in ihrer oder seiner Freizeit und jeweils in welchem Ausmaß sie oder er die persönliche Assistenz benö-
tigt. Das jeweilige Förderhöchstausmaß darf nicht überschritten werden (§ 4 Abs. 1 bis 4). 

(2) Die Angaben zur Selbsteinschätzung des Bedarfs werden von der Bezirksverwaltungsbehörde geprüft.  

§ 8 

Entscheidung über den Antrag 

(1) Über den Antrag entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde.  

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde prüft den Antrag auf Grundlage des Bgld. SHG 2000 und dieser Richtli-
nien. Zur Prüfung der Voraussetzung gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 Bgld. SHG 2000 holt die Bezirksverwaltungs-
behörde eine Meldebestätigung ein, aus der der Hauptwohnsitz der Förderwerberin oder des Förder-
werbers hervorgeht. 

(3) Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 

(4) Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
des Mitteleinsatzes gewährleistet sind und der Förderzweck nicht auf andere Art und Weise erzielt wer-
den kann.  

(5) Eine Förderung kann befristet, unter Auflagen oder Bedingungen gewährt werden, um sicherzustellen, 
dass die Fördermittel widmungsgemäß eingesetzt werden. 

(6) Die Förderung kann nur unter solchen Auflagen und Bedingungen gewährt werden, die der Eigenart der 
zu fördernden Maßnahme entspricht. Die Förderung kann nur in dem zur Erreichung des angestrebten 
Zwecks unumgänglichen und notwendigen Ausmaß gewährt werden. 

(7) Das Land Burgenland haftet nicht für Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Erbringung von per-
sönlicher Assistenz ereignen. 

§ 9 

Sonstige Pflichten der Förderempfängerin oder des Förderempfängers 

(1) Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger hat der Bezirksverwaltungsbehörde die Nachweise 
(Rechnungen, Belege) über die bereits erbrachten Leistungen der persönlichen Assistenz vorzulegen. Die 
Überweisung des Förderbetrages erfolgt im Nachhinein. Die Nachweise müssen spätestens ein Jahr nach 
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Leistungserbringung vorgelegt werden, damit die Förderung gewährt werden kann.  

(2) Jede Änderung des tatsächlichen Bedarfs an persönlicher Assistenz, der Fördervoraussetzungen und jede 
sonstige für die Förderung relevante Änderung ist unaufgefordert, jedoch spätestens mit der Vorlage der 
Nachweise über die bereits erbrachten Leistungen der persönlichen Assistenz, der Bezirksverwaltungs-
behörde schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. 

(3) Insbesondere zur Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung, der Zweckmäßigkeit der Förderung und 
der Qualität der persönlichen Assistenz kann die Förderempfängerin oder der Förderempfänger jeder-
zeit von der Bezirksverwaltungsbehörde zu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden. Falls er-
forderlich, kann ein Hausbesuch an der Wohnadresse der Förderempfängerin oder des Förderempfän-
gers durchgeführt werden. Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger hat an den Prüfungen 
mitzuwirken. 

§ 10 

Einstellung und Rückforderung der Förderung 

Die Förderung kann eingestellt und rückgefordert werden, wenn die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger 

1. wesentliche Umstände verschwiegen hat, 

2. unwahre Angaben gemacht hat, 

3. die Förderung nicht widmungskonform verwendet hat, 

4. Voraussetzungen durch ihr Verschulden nicht eingehalten hat oder 

5. die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung vereitelt hat. 

§ 11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Richtlinien treten durch Beschluss der Burgenländischen Landesregierung vom 17. Dezember 2019 
mit 1. Januar 2020 in Kraft. 

(2) Diese Richtlinien sind im Landesamtsblatt kundgemacht. Sie liegen beim Amt der Burgenländischen Lan-
desregierung, Abteilung 6 - Hauptreferat Soziales sowie in den Bezirksverwaltungsbehörden auf und sind 
auf der Homepage des Landes Burgenland unter http://www.burgenland.at/ veröffentlicht. 

Für die Landesregierung: 
Der Landesrat: 

Illedits 
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14. Stellenausschreibung für eine/n Lehrerin/Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege 

Die KRAGES, der größte Gesundheitsdienstleister des Burgenlandes, betreibt eine Schule für allgemeine Ge-
sundheits- und Krankenpflege in Oberwart und Standort Frauenkirchen. 

Wir bieten ein aufgeschlossenes, motiviertes und engagiertes Team und die Möglichkeit zur kreativen selbst-
ständigen Unterrichtsgestaltung. 

Folgende Position gelangt zur Besetzung: 

Lehrerin/Lehrer 

für Gesundheits- und Krankenpflege 

Für diese Tätigkeit werden Kolleginnen sowie Kollegen gesucht, die mit Verständnis und Freude an der Aus-
bildung junger Menschen teilnehmen möchten. 
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Anforderungsprofil: 

 zum Eintrittsdatum abgeschlossene Sonderausbildung gemäß § 17 Abs. (7) sowie entsprechende fach-
liche, pädagogische und soziale Kompetenz 

 Einsatz- und Leistungsbereitschaft 

 gute Kommunikations- und Teamfähigkeit 

Die Aufnahme ist als Bedienstete/r in einem Beschäftigungsausmaß von 100% vorgesehen. Das Monatsgeh-
alt für die ausgeschriebene Position aus der Berufsfamilie Pflege, Modellfunktion Lehrer/in für Gesundheits- 
und Krankenpflege, Gehaltsband B2/11, ergibt sich aus Anlage 2 des Bgld. Landesbedienstetengesetzes 2020 
und beträgt somit mind. € 3.275,- brutto (bei Vollbeschäftigung). Dieses Mindestgehalt kann sich auf Basis der 
geltenden Vorschriften, insbesondere der Anrechnung von Vordienstzeiten, erhöhen. Voraussetzung der Auf-
nahme ist der Nachweis der erfolgten Immunisierung laut Immunitätsnachweisformular der KRAGES. 

Sollten Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, bewerben Sie sich bis 29. Februar 2020 
auf unserer Jobbörse unter www.krages.at oder per Post an die Direktion der Schule für allgemeine Gesund-
heits- und Krankenpflege Oberwart, z.Hd. Frau Direktorin Martina Reicher, MSc, Dornburggasse 82, 7400 Ober-
wart, Tel.057979/24715. 

Landesamtsblatt für das Burgenland 
Herausgeber: Amt der Burgenländischen Landesregierung - Erscheinungsort: 7000 Eisenstadt 
Einschalttexte sind an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesamtsdirektion in 7000 Eisenstadt, Europaplatz 1, 
Tel. 02682/600, E-Mail: post.amtsblatt@bgld.gv.at; Hr. Harald Zinkl, Durchwahl 2898, Fax: 02682/600-2700, einzusenden. Ein-
schaltungen erfolgen entsprechend dem Burgenländischen Verlautbarungsgesetz, LGBl. Nr. 65/2014 und kosten € 0,43 per Milli-
meterzeile der Einschaltungsfläche. Annahmeschluss für Einschaltungen: jeweils Montag, 14 Uhr; fällt der Montag auf einen Fei-
ertag: Dienstag, 10 Uhr; spätere Einsendungen werden in der nächsten Ausgabe verlautbart. Inserate: ganzseitig  
€ 379,-, halbseitig € 188,-, viertelseitig € 94,- und eine Achtelseite € 47,-. Hersteller: Amt der Burgenländischen Landesregierung, 
A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1. Das Amt der Burgenländischen Landesregierung übernimmt keinerlei Haftung für die Identität 
von Inserenten, die Richtigkeit, und den Inhalt von Inseraten sowie für Satz- und Druckfehler. 

 
 

mailto:post.amtsblatt@bgld.gv.at

